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„Mich hat selber schon immer sehr 
die Frage interessiert ‚Was darf man, 
was darf man nicht‘, wenn Hecken an 
oder über der Grundgrenze wachsen“, 
eröffnete Maria-Luise Richter, Obfrau 
des OGV Obsteig, den Abend. „Wir 
persönlich haben dann das Gespräch 
mit dem Nachbarn gesucht, das hat 
sich als guter Weg herausgestellt. 
Aber diese Vorgangsweise funktio-
niert halt nicht immer, deshalb haben 
wir heute den Gerichtssachverstän-
digen Manfred Putz hier, um anhand 
von Beispielen zu erfahren, was ge-
macht werden darf oder kann.“ 

BÄUME UND STRÄUCHER AN 
DER GRUNDGRENZE. „Das ist ein 
!ema, das o" für Streit sorgt, denn 
die Grundstücke werden immer klei-
ner, die Bäume aber immer größer“, 
so der Fachmann. „Nachbarscha"s-
recht“ klingt sehr juristisch. Die heu-
te geltenden Regelungen sind seit 
2004 in Geltung. Ich habe mich seit 
langem damit beschä"igt, weil gera-
de in Bezug auf Bäume und Sträu-
cher immer wieder die Gerichte zu 
Wort kommen. Heute werden wir 
die praktische Seite anhand von Bei-
spielen beleuchten, mit !emen wie 
Lichtentzug, Überhang, schädigende 
Wurzeln oder auch Höhe der Ge-
wächse.“

GESETZLICHE REGELUNGEN. 
Die relevanten Rechtsbestimmungen 
finden sich im Allgemeinen Bürger-
lichen Gesetzbuch (ABGB) in den 
Paragrafen 364, 421 und 422, die die 
Beziehungen zwischen Grundstück-
seigentümern regeln. Dabei geht es 
um die Balance zwischen Rechten 
des Grundstückseigentümers und 
den Interessen des Nachbarn, die sich 
unter anderem in Rücksichtnahme-
geboten widerspiegeln. Denn grund-
sätzlich darf jeder Eigentümer auf 
seinem Grundstück tun,  was er 
möchte. Dazu gehört auch das Pflan-
zen von Bäumen und Sträuchern. 
Aber dieses Recht endet dort, wo 
die Interessen des Nachbarn erheb-
lich oder unzumutbar beeinträchtigt 
werden. Was genau erheblich bezie-
hungsweise unzumutbar ist, wurde 
über Jahre von den Gerichten bis hin 
zum Obersten Gerichtshof ausjudi-

ziert und im Rahmen des Vortrags 
anhand von Bildern erläutert. Auch 
die Kostentragung ist geregelt, wobei 
der verursachende Nachbar erst dann 
zum „Handkuss“ kommt, wenn Schä-
den entstanden sind. Dann sind die 
notwendigen Kosten der Schadens-
behebung zu teilen.

ÄSTE, LAUB, LICHT, AUS-
SICHT UND MEHR. Grundsätz-
lich dürfen überhängende Äste 
fachgerecht, also möglichst ohne 
Schädigung der Pflanze, vom Nach-
barn entfernt werden (§ 422). Aller-
dings nur bis zur Grundstücksgrenze, 
nicht darüber hinaus. Für die Entsor-
gung hat der „schneidende“ Nachbar 
zu sorgen – der Wurf über den Zaun 
ist verboten. Gleiches gilt für Laub 
oder abfallende Nadeln. Im Falle von 
nicht ortsüblichem Schattenwurf, 
der die Nutzung des Grundstücks 
unzumutbar beeinträchtigt, kann ge-
gen den verursachenden Nachbarn 
vorgegangen werden. So liegt eine 
unzumutbare Beeinträchtigung vor, 
wenn ein großer Teil des Grund-
stücks vom Schattenwurf betroffen 
ist, also ein erheblicher Lichtentzug 
in den Wohnräumen oder im Garten 
vorliegt. Das ist beispielsweise der 
Fall, wenn selbst zur Mittagszeit an 
einem hellen Sommertag elektrisches 
Licht eingeschaltet werden muss oder 
es wegen des Schattens zu einer Ver-
moosung des Gartens kommt. Dann 
besteht ein Unterlassungsanspruch 
gegen den Baumeigentümer. Ein 
Recht auf schöne Aussicht wird nicht 
eingeräumt. Schwierig wird es un-
ter anderem, wenn der Baumstamm 
im Lauf der Jahre über die Grenze 
wächst. Dann entsteht „Miteigen-
tum“ am Baum. Auch eindringende 
Wurzeln dür"en entfernt werden, 
daraus entstehen aber weitere Frage-
stellungen in Bezug auf die kün"ige 
Standfestigkeit des Baumes und wei-
tere, die in diesem Rahmen nicht auf-
gezeigt werden können. 

S C H L I C H T U N G S S T E L L E 
ODER GERICHT? Manfred Putz 
rät, zunächst das Gespräch mit dem 
Nachbarn zu suchen. Sollte dies nicht 
möglich sein, ist die Schlichtungsstel-
le der Landwirtscha"skammer einzu-
schalten. Dieser Schlichtungsversuch 
ist zwingend vorgeschrieben, bevor 

das Gericht befasst werden kann. 
Dabei fließt die Erfahrung von aus-
gebildeten Juristen und gartenbau-
fachlich geschulten Mitarbeitern in 
die nachbarscha"liche Problematik 
ein und trägt o"mals zu einem kon-
fliktfreien Verhältnis zwischen den 
Nachbarn bei. Sollte dieser Eini-
gungsversuch binnen drei Monaten 

nicht fruchten, kann der vermeintlich 
beeinträchtigte Nachbar das Gericht 
anrufen. Vermeintlich deshalb, weil 
auch eine gerichtliche Klage nicht 
zwingend zum gewünschten Erfolg 
führen muss und mit hohen Ko-
sten verbunden ist. Daher sollte das 
Sprichwort heißen: „Schweigen ist 
Silber, Reden ist Gold“!

Der Obsteiger Obst- und Gartenbauverein lud den Sachverstän-
digen Manfred Putz in den Gemeindesaal, um praxisnah und an-
schaulich über aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen 
zu berichten. Anschließend folgte eine lebendige Diskussion über 
praktische Beispiele aus dem Publikum. 

Nachbarschaftsrecht – Krieg und Frieden im Garten
Vortrag zum Thema „Bäume und Sträucher an der Grundstücksgrenze“

Von Friederike Bundschuh

Der Obst- und Gartenbauverein Obsteig lud zu einem praxisnahen Vortrag 
des Gerichtssachverständigen Manfred Putz in den Obsteiger Gemeinde-
saal: Landesobmann Josef Stocker, Michaela Müller (Jugendleiterin), Maria-
Luise Richter (Obfrau), Manfred Putz, Bürgermeister Erich Mirth und Herbert 
Krug (Kassier) (v. l.).  Foto: Bundschuh


